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Schadensminderung:
/Zur Karriere eines ehemals

revolutiondren Konze

Innovationskraft und
Innovationsbedarf in
der niederschwelligen
Drogenhilfe

MICHAEL HERZIG, ANDREA FELLER*

Eine Pionierin ist jemand, die als Re-
volutiondrin antritt und als Spiesserin
endet: Die 68er und ihre 80er Nach-
fahren haben den Marsch durch die In-
stitutionen auf der Strasse begonnen,
auf der Karriereleiter von Wirtschaft,
Verwaltung und Verbinden fortgesetzt
und werden ihn voraussichtlich in der
Gemiitlichkeit durchgestylten Wohnei-
gentums beenden.

Der Pioniergeist
der Schadensminderung

Die Schadensminderung, wie sie in den
80er und 90er Jahren als Interventions-
zweig der Drogenhilfe entstand, ist eine
solche verbiirgerlichte Pionierin: Unter
dem Banner der Menschenwiirde ist sie
dafiir eingetreten, dass Drogen Konsu-
mierenden tberlebenswichtige Unter-
stiitzung nicht wegen der Illegalitat des
Drogenkonsums verweigert wird. Das
war der revolutionare Ansatz, der zu je-

* Michael Herzig (michael.herzig@zuerich.ch) arbei-
tet als Geschéftsbereichsleiter Sucht und Drogen im
Sozialdepartement der Stadt Ziirich, Andrea Feller
(andrea.feller@zuerich.ch) als Stabsmitarbeiterin und
seine Stellvertreterin. Zum Bereich gehoren vier Kon-
takt- und Anlaufstellen fiir Drogen Konsumierende (mit
Konsumraumen), zwei Treffpunkte fiir Alkoholiker und
andere Randstandige, zwei Polikliniken fiir Substituti-
onsbehandlungen, Uberlebenshilfe auf dem Strassen-
strich, die Partydrogenpréavention und Gassenarbeit
der Jugendberatung Streetwork sowie die Interventi-
onstruppe sip ziiri, welche ordnungsdienstliche und
sozialarbeiterische Aufgaben kombiniert. Adresse: Stadt
Zurich, Soziale Einrichtungen und Betriebe, Postfach,
8036 Ziirich, Tel. 044 412 61 11.

SuchtMagazin 1/08

ner Zeit zweifellos berechtigt und rich-
tig war. Als der Ziircher Kantonsarzt
1986 die Abgabe von sauberen Sprit-
zen an Drogen Konsumierende verbot,
war dies zutiefst unmenschlich. Wenn
sich aber 20 Jahre spiter Gassenkiiche-
Aktivisten auf die Strasse werfen und
Drogen Konsumierenden eine warme
Suppe hinterher tragen, welche diese
langst nicht mehr benotigen, ist das
eine pseudorevolutiondre Pose. Die
mag zwar der Selbstzufriedenheit der
Aktivisten dienen, trigt aber wenig zur
Verbesserung der Lebensbedingungen
von Drogen Konsumierenden bei.

Zwar gibt es heute nach wie vor und
auch wieder hinterwildlerische Politi-
kerinnen und Politiker, die falsch ver-
standene Gesetzestreue und ein fast
schon evangelikales Abstinenzgebot
zum Massstab aller Dinge erklaren und
die Spritzenabgabe oder Kontakt- und
Anlaufstellen bekdmpfen. Und es gibt
in der Schweiz immer noch grosse re-
gionale Unterschiede: So wurde letztes
Jahr die Einfihrung einer Anlaufstel-
le fur den sauberen und tiberwachten
Drogenkonsum in Lausanne von den
Stimmbiirgerinnen und -biirgern ab-
gelehnt, in Luzern hingegen angenom-
men. Die Mehrheit der PolitikerInnen
und der Bevolkerung hat aber lingst
erkannt, dass in den letzten zwanzig
Jahren — nicht nur, aber auch wegen
den Einrichtungen der Schadensmin-
derung - viel erreicht worden ist: Der
Gesundheitszustand und die soziale Si-
tuation von Drogen Konsumierenden
haben sich massiv verbessert. Die Kri-
minalitit von Drogen Konsumierenden
ist enorm zuriickgegangen; die Statistik
zur Beschaffungskriminalitit etwa wur-
de im Kanton Ziirich wegen fehlender
Eintrige abgeschafft. Und ganz im Ge-
genteil zu unseren europaischen Nach-
barlindern ist die Obdachlosigkeit in
den allermeisten Schweizer Stidten
verschwindend klein. Offene Drogen-
szenen sind zwar nicht ganz, aber fast

ts

verschwunden. Und da wo es sie noch
gibt, liegen die Ursachen haufig in fal-
schen oder unkoordiniert umgesetzten
behordlichen Strategien.

Institutionalisierung -
ein zweischneidiges Schwert

Insgesamt ist die Geschichte der Drogen-
politik in der Schweiz also ein Erfolg,
der ohne die Einfithrung der Schadens-
minderung Ende der 80er Jahre kaum
erzielt worden wire: Notschlafstellen,
Betreutes Wohnen, Kontakt- und An-
laufstellen, Beschiftigung, methadon-
und heroingestiitzte Programme haben
im Verbund mit polizeilichen und juris-
tischen Instrumenten dieses Ergebnis zu-
stande gebracht. Dem gebiihrt Respekt
und Anerkennung, denn der Blick tiber
die Landesgrenzen hinaus zeigt, dass es
auch anders geht: In denjenigen europa-
ischen Stddten, in denen es problema-
tische Drogenszenen gibt, fehlen meist
niederschwellig zugangliche Programme
der Schadensminderung.

Erfolg allerdings macht auch trage: In
den —zynisch ausgedriickt — «goldenen
90er Jahren» der Drogenhilfe, als der
Leidensdruck der offenen Drogenszene
und die Ausgabenbereitschaft der Poli-
tikerInnen hoch waren, haben die Pioni-
erlnnen der Schadensminderung in den
meisten Schweizer Stadten ansehnliche
Institutionen geschaffen. Wie es haufig
bei Institutionalisierungsprozessen der
Fall ist, haben auch diese Institutionen
begonnen, sich vor allem mit sich selbst
zu beschiftigen: In Qualititsmanage-
mentsystemen, Supervisionskonzepten,
Koordinations- und Vernetzungsstruk-
turen wurden Klientenorientierung und
Pioniergeist von Besitzstanddenken und
Selbstzufriedenheit verdringt. Als wir
zum Beispiel in der Stadt Ziirich vor
anderthalb Jahren sowohl aus betriebs-
wirtschaftlichen als auch methodischen
Uberlegungen die Offnungszeiten einer
Einrichtung verkiirzen wollten, wurde



der Widerstand einiger Mitarbeiter da-
gegen nicht etwa damit begriindet, dass
damit das Angebot zu Lasten der Kli-
entinnen und Klienten abgebaut werde,
sondern damit, dass die Mitarbeitenden
mit den neuen Offnungszeiten weniger
Nachtzulagen verdienen wiirden.

Blick zuriick nach vorne

Ein erster Schritt von der behibigen
Selbstzufriedenheit hin zu einem re-
flektierten Selbstbewusstsein ist die
Erkenntnis, dass der Nabel der Welt
woanders liegt und man selbst nicht so
wahnsinnig besonders ist. Ein zweiter
Schritt folgt in der Regel von selbst: zu
merken, dass Innovationen eine kiirzere
Halbwertszeit haben als urspriinglich
angenommen.

Fir die Schadensminderung bedeutet
dies erstens anzuerkennen, dass in den
90er Jahren tatsichlich eine Innova-
tion gelungen ist. Mit der
Schaffung von Spritzenabgabe,
Konsumrdumen (Fixerstiiblis,
Gassenzimmer etc.) sowie
niederschwelligen Wohnpro-
grammen wurde zwischen
rechtsstaatlichen und sozial-
staatlichen Zielsetzungen zu-
gunsten der Drogenabhingi-

gen entschieden: Neu war es
maoglich, diesen medizinische

und soziale Unterstiitzung zu-
kommen zu lassen, ohne dass

sie dafiir Abstinenzwillen und
-fahigkeit beweisen mussten.

Anders ausgedriickt: Im ge-
samtgesellschaftlichen Inter-

esse gewann ein realistischer
Pragmatismus die Oberhand

tiber moralisierende Sturheit,

denn die 80er Jahre hatten

zur Genlige gezeigt, dass das
dogmatische Festhalten am
Abstinenzparadigma direkt

ins Elend fithrt: in die offene
Drogenszene und in explodie-

rende HIV-Infektionsraten.

Zweitens muss die Schadens-
minderung aber auch kritisch
feststellen, dass sie diesen

Erfolg nicht alleine zustande
gebracht hat: Die entschei-

dende Wende in der Schwei-

zer Drogenpolitik bestand

nicht in der Einfiihrung von
Gassenzimmern oder der he-
roingestiitzten Behandlung.
Vielmehr war es der Schritt

weg von dogmatischen Ma-
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ximalforderungen hin zur ziel- und
l6sungsorientierten Zusammenarbeit
aller Beteiligten, insbesondere von Po-
lizei, Sozialarbeit und Medizin. Darin
bestand die eigentliche Innovation; dies
gilt es zu bewahren.

Drittens sollte sich die Schadensminde-
rung Rechenschaft tiber ihre Wurzeln
ablegen: Sie war bereits in den 80er
Jahren kein neues Arbeitsfeld mehr.
Sie ist im Gegenteil ein uraltes. Bereits
im spéten 19. und frithen 20. Jahrhun-
dert finden wir in der Armen- oder Al-
koholfiirsorge frithe Formen von Scha-
densminderung: Siedlungshiuser (z. B.
das berithmte Hull House von Jane
Addams in Chicago), Armenhiuser,
Dienstbotenheime, Arbeitserzichungs-
anstalten, Suppenkiichen, Herbergen
und Biirgerstuben. Die etwas weniger
bequeme Einsicht aus diesem Blick in
die Urspriinge der Schadensminderung
ist folgende: Die Sozialarbeit war seit

ihren Anfingen immer auch ein norma-
tives Unterfangen und ging einher mit
der Disziplinierung devianten Verhal-
tens. Ein trauriges Beispiel dazu ist in
der Schweiz das 1926 von Pro Juventu-
te gegriindete «Hilfswerk» Kinder der
Landstrasse, das unter Zuhilfenahme
psychiatrisch-eugenischer Theorien
den Jenischen die Kinder wegnahm,
um ihnen biirgerliche Ordnungs- und
Sauberkeitsvorstellungen beizubringen.
Gegenbewegungen dazu waren die in
den 50er Jahren entstandene Antipsy-
chiatrie und im Gefolge von 1968 die
Emanzipation der Sozialarbeit von
obrigkeitlichen Vorgaben und biirger-
lichen Normen. «Parteilichkeit» und
«Anwaltschaftlichkeit» sind die bei-
den Schlagworter, die diese Entwick-
lung prigten. Sie dienten der in den
80er Jahren entstandenen so genann-
ten niederschwelligen Drogenhilfe als
methodische Grundpfeiler.

«Parteilichkeit» und
«Anwaltschaftlichkeit»:
eine ideologische Sackgasse

Es sind dieselben Parolen der Anwalt-
schaftlichkeit und Parteilichkeit, die
uns heute entgegen gehalten werden.
Wenn es beispielsweise darum geht, die
Einfithrung von Case Management in
der Drogenhilfe oder die Meldung de-
linquenter KlientInnen an die Polizei
zu verhindern. Wer als VertreterIn der
reinen Schadensminderung-Lehre so
argumentiert, iibersicht die Tatsache,
dass die Drogenhilfeeinrichtungen von
Anbeginn einen behérdlichen Auftrag
hatten: Die Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler wiirden keinen Rappen
in Gassenzimmer, Spritzentausch und
Notschlafstellen investieren, wenn da-
mit nicht ein gesamtgesellschaftlicher
Nutzen realisiert wire. Dabei lie-
gen die Interessen der Allgemeinheit

nicht nur bei den medizinischen und
sozialen Erfolgen der Schadensminde-
rung, sondern vor allem auch in ihrem
Effekt auf Sicherheit und Ordnung:
im Verhindern offener Drogenszenen
oder in der Reduktion der Beschaf-
fungskriminalitdt. Das bedeutet, dass
in der konkreten Arbeit mit unseren
Klientinnen und Klienten immer wie-
der Zielkonflikte entschieden werden
miissen: Sollen wir einen gewalttitigen
Klienten in unserer Einrichtung halten
oder erteilen wir ihm zum Schutz von
Mitarbeitenden und anderen Klienten
ein Hausverbot und setzen ihn damit
auf die Strasse, wo er «abstiirzen» oder
Dritte bedrohen kénnte? Wie gewich-
ten wir das Autonomiebediirfnis einer
drogenabhiingigen Mutter gegeniiber
dem Wohl ihrer Kinder?

Wenn sich Schadensminderung-Mit-
arbeitende im Sinne der Parteilichkeit
immer einseitig fiir die vordergriindi-

gen Interessen der Klientinnen und
Klienten entscheiden, ist dies nicht
nur blauiugig und bigott, sondern
auch unprofessionell. Wirklich und
in einem guten Sinn parteilich kénnen
Pfarrer Ernst Sieber, der an der Ziir-
cher Langstrasse anzutreffende Fran-
ziskanerpater Benno oder die Schwes-
tern des Mutter-Theresa-Ordens sein.
Sie leisten direkte, unkomplizierte und
bedingungslose, allerdings auch wenig
nachhaltige Schadensminderung. Ein-
richtungen wie Kontakt- und Anlauf-
stellen oder Notschlafstellen hingegen,
die vom Staat gefiihrt oder finanziert
werden, miissen immer die Wirkung
ihres Tuns im Einzelfall und dessen
gesamtgesellschaftlichen Effekt im
Auge behalten und gegeneinander ab-
wigen. Damit propagieren wir nicht
die Riickkehr zur obrigkeitlichen So-
zialarbeit und zur Disziplinierung so
genannter «randstindiger» Menschen.
Vielmehr plidieren wir dafiir,
sich immer wieder Rechen-
schaft dariiber abzulegen, in
wessen Auftrag, in wessen In-
teresse und mit welchen Zie-
len gehandelt wird und welche
Mittel dafiir eingesetzt werden
sollen. Die bei Schadensmin-
derung-Mitarbeitenden hiufig
anzutreffenden ideologischen
Restposten einer unbeding-
ten Anwaltschaftlichkeit und
Parteilichkeit gehoren genau-
so in den Giftschrank der Ge-
schichte wie die autoritiren
Disziplinierungskonzepte, die
bei einigen abstinenzorientier-
ten Therapien immer noch he-
rumgeistern.

Erfolgsbilanz der
Schadensminderung

Im Sozialdepartement der Stadt
Ziirich sind wir 2004 ange-
treten, die Schadensminderung
zu reformieren. Im Auge hatten
wir nebst betriebswirtschaftli-
chen Optimierungen zwei Din-
ge: die Zieldefinition und das
Rollenverstindnis.
Zieldefinition und Zielerrei-
chung der Schadensminde-
rung beurteilen Frank Zobel
und Frangoise Dubois-Arber!
in ihrem Kurzgutachten aus
dem Jahr 2004 im Auftrag
des Bundesamtes fiir Gesund-
heit folgendermassen:



Ziel 1:

Verringerung der Ubertragung von vi-
ralen Infektionen (HIV, Hepatitis).
Zielerreichung: Eine direkte Wirkung
auf die Anzahl HIV- oder HCV-Infek-
tionen liisst sich nicht nachweisen, eine
positive Wirkung auf das Risikoverhal-
ten der BeniitzerInnen schon.

Ziel 2:

Verringerung der Todesfille durch
Uberdosierungen.

Zielerreichung: Keine Verringerung der
Uberdosierungen, aber Verringerung
der dadurch verursachten Todesfiille.

Ziel 3:

Zugang zu sozialen und medizinischen
Diensten verbessern.

Zielerreichung: Die Schadensminde-
rung bietet selbst soziale und medizini-
sche Dienstleistungen an, funktioniert
aber nicht wirklich im Netzwerk mit
anderen Diensten.

Ziel 4:

Zugang zu Behandlungen verbessern.
Zielerreichung: Die Mehrheit der Be-
niitzerinnen und Beniitzer befindet sich
in einer Behandlung, ob dies allerdings
als Erfolg der Schadensminderung zu
bewerten ist, wagen die Autoren nicht

zu sagen.

Ziel 5:

Entlastung des offentlichen Raumes.
Zielerreichung: Weniger Konsum in
der Offentlichkeit, weniger herumlie-
gende Spritzen.

Etwas verkiirzt ausgedriickt lautet das
Fazit dieses Gutachtens: Der Erfolg ist
zwar da, aber er lisst sich ursichlich
nicht eindeutig bzw. nicht ausschliess-
lich der Schadensminderung zuordnen.
Zusitzliche Wirkungen der Schadens-
minderung wurden allerdings nicht
beriicksichtigt, weil sie urspriinglich
nicht als Ziel definiert worden waren.
So kann die Verbesserung des Gesund-
heitszustandes nicht nur an den Infek-
tionsraten und den Todesfillen fest-
gemacht werden, vielmehr miissten
andere somatische und psychiatrische
Diagnosen mit einbezogen werden. So
liesse sich eine klare Verbesserung fest-
stellen bei der Reduktion der typischen
Krankheitsbilder der offenen Drogen-
szene wie z.B. Bakterieninfektionen.
Zu den in diesem Gutachten nicht
nachgewiesenen Erfolgen gehoren
aber auch genuin sozialarbeiterische
Stabilitits- und Integrationsziele wie
die Verbesserung der Wohnsituation,
Schuldensanierungen, das Kliren der
Einkommenssituation oder das Schaf-
fen sinnvoller Beschiftigungen und Ta-

gesstrukturen. Allerdings wird solches
auch von andern sozialen Institutionen
geleistet, nicht nur von der Schadens-
minderung.

Diese Uberlegungen fithren uns zu fol-
genden Thesen:

[l Die Schadensminderung ist nur im
Verbund erfolgreich: Eine festgestellte
Wirkung ldsst sich in den allermeisten
Fillen nicht einer einzigen Massnahme
zuordnen, sondern mehreren bzw. dem
Gesamtsystem. Das gilt sowohl fiir den
Gesundheitszustand und die soziale In-
tegration von Drogen Konsumierenden
als auch fiir Sicherheit und Ordnung.
Das ist zwar banal, kann aber trotzdem
nicht hiufig genug wiederholt werden,
da sich die einzelnen drogenpolitischen
Akteure allzu gern Erfolge des Gesamt-
systems auf die eigenen Fahnen schrei-
ben.

Die Schadensminderung arbeitet zu
wenig individuell mit den einzelnen
Klientinnen und Klienten. Dass mehr
als die Hilfte der KlientInnen in einer
Behandlung ist und es trotzdem noch
Schadensminderung braucht, bewerten
wir zwar nicht grundsitzlich als Miss-
erfolg. Denn es gibt Klientinnen und
Klienten, die bis an ihr Lebensende
Uberlebenshilfe bendtigen. Die Forde-
rung, dass Methadonbeziiger aus Ein-

™
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richtungen der Schadensminderung
ausgeschlossen werden sollen, wie sie
letztes Jahr im Tages-Anzeiger erhoben
wurde, ist unethisch und absurd. Eine
Bedingung gilt aber: Auch die Mitarbei-
tenden der Schadensminderung miissen
regelmiissig mit jeder einzelnen Klientin
und jedem einzelnen Klienten priifen,
ob sich nicht doch eine Verbesserung
der sozialen Situation erreichen ldsst.
Hier arbeitet die Schadensminderung
bis anhin zu wenig sozialarbeiterisch
und konzentriert sich stattdessen zu
sehr auf das gesundheitsvertrigliche
Management des Drogenkonsums: Sie
hat sich pseudomedizinalisiert und hau-
fig gebirdet sich das sozialarbeiterische
Personal drztlicher als die Arzte. Uber-
lassen wir die Medizin den Arzten und
konzentrieren wir uns auf das Kernge-
schiift der sozialen Integration!

El Die Schadensminderung arbeitet zu
wenig vernetzt. Der Widerstand gegen
die Einfithrung von Case Management
ist in der Drogenhilfe besonders gross.
Dabei geht es weniger um die Verteidi-
gung der Patienten- oder Klienteninte-
ressen als um das Festhalten an einem
alleinigen Behandlungsanspruch von
Arzten, Therapeutinnen oder Sozial-
arbeiterinnen.

Schadensminderung alleine ist lin-
gerfristig kein Ziel. Das war vielleicht
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in den 80er und 90er Jahren so. Langer-
fristig muss sich das Selbstverstindnis
der Schadensminderung weiter entwi-
ckeln: Nicht nur der risikoarme Kon-
sum kann das Ziel sein, sondern die
Verbesserung der sozialen Situation, die
soziale Integration der Klientinnen und
Klienten muss mindestens ebenso inten-
siv angestrebt werden. Diese versiumte
Weiterentwicklung der Schadensmin-
derung macht den Vorwurf an unsere
Adresse, wir wiirden Drogenabhingig-
keit bloss verwalten, zwar nicht wahr,
aber nachvollziehbar.

Das Rollenverstandnis der
Schadensminderung

Die Schadensminderung ist wegen der
offenen Szene entstanden. Ohne den
Handlungsdruck auf der Strasse hitte
sich dafiir keine politische Mehrheit
finden lassen. Das bedeutet, dass es
immer auch ein Ziel der Schadensmin-
derung war, die Leute von der Strasse
wegzubringen. Und solche Ziele geho-
ren zum Instrumentarium von 6ffent-
licher Ordnung und Sicherheit. Dass
die Schadensminderung geradezu ein
El Dorado ist fiir Mitarbeitende, die
solche Begriffe hochstens als Schimpf-
wort verwenden und denen beim An-
blick einer Polizeiuniform das Gesicht
einfriert, ist einerseits eine lustige List
der Dinge. Es ist aber andererseits ér-
gerlich zu sehen, wie schwer sich die
Schadensminderung mit ihrem Ord-
nungsauftrag tut. Es mutet seltsam
an, wie sich die Schadensminderung
die Riumung der offenen Szene als
Erfolg auf die Fahne schreibt, ande-
rerseits sich aber pausenlos von Poli-
zei und Justiz abgrenzt.

Das Rollenverstindnis in der Scha-
densminderung kann nur ein Doppel-
tes sein: Wir unterstiitzen einerseits, wir
setzen unseren Klientinnen und Klien-
ten aber auch Grenzen. Und diese Gren-
zen kénnen nur dieselben sein, wie sie
ausserhalb unserer Einrichtungen auch
gelten. Dazu braucht es einen gewissen
Informationsaustausch mit der Polizei
und dazu miissen etwa Straftaten zur
Anzeige gebracht werden. Selbstver-
stindlich miissen solche Interventionen
rechtmiissig und verhiltnismassig sein,
aber sie diirfen nicht mit dem Hinweis
auf den Auftrag der Schadensminde-
rung unterlassen werden. Es gilt, die
ganze Stadt, die ganze Gesellschaft im
Auge zu haben, nicht nur unser unmit-
telbares Titigkeitsfeld.

Die Sicht der Klientinnen
und Klienten

Die notwendigen methodischen und
organisatorischen Verinderungen in
der Schadensminderung wurden in
der Stadt Ziirich in einem Top-Down-
Prozess von oben initiiert. Die Mitar-
beitenden wurden in verschiedenen
Projektphasen mit einbezogen. Eben-
so interessiert uns die Meinung unserer
Klientinnen und Klienten. Wihrend in
den Treffpunkten fiir Alkoholiker und
Randstindige jedes Jahr Klientenzu-
friedenheitsbefragungen durchgefiihrt
werden, wurde dies in den Kontakt-
und Anlaufstellen zuletzt 2003 ge-
macht. Aus diesem Grund haben wir
im letzten Sommer in den K&A eine
reprisentative Klientenbefragung in
Auftrag gegeben. Ab dem laufenden
Jahr sollen in allen unseren Betrie-
ben regelmissige Klienten- und An-
spruchsgruppenbefragungen durchge-
fiihrt werden.

Fiir die vom Institut fiir Soziologie der
Universitit Bern durchgefiihrte Studie?
wurde ein kombiniertes methodisches
Vorgehen gewihlt: Auf der Basis von
qualitativen Interviews (30 Einzelinter-
views) sollte eine Nutzungstypologie ge-
bildet werden. Mittels der anschliessend
durchgefiihrten Befragung (Befragung
von 200 KlientInnen in den vier K& A)
sollten einzelne Aspekte dieser Typolo-
gie quantifiziert werden. Dariiber hinaus
sollte die quantitative Erhebung Daten
zur soziodemografischen Zusammen-
setzung der KlientInnen sowie zu deren
Angebotsnutzung und deren Wiinschen
beziiglich innovativer Angebote liefern.
Zusitzlich wurde erstmals eine verldss-
liche Schitzung der Gesamtgrosse der
Klientengruppe gemacht.

Wer benutzt die K&A?

Rund 800 Personen suchen die K&A
regelmissig auf. Bei den BeniitzerIn-
nen handelt es sich um eine relativ
homogene Gruppe. Die BeniitzerIn-
nen unterscheiden sich generell wenig
voneinander, es lassen sich kaum Grup-
pen entlang soziodemografischer oder
konsumbezogener Unterschiede bil-
den, und im Konsummuster sind nur
geringfiigige Unterschiede nach Alter
und Geschlecht festzustellen. Entgegen
der allgemeinen Vermutung ist die Zu-
sammensetzung unserer Klienten und
Klientinnen in den letzten Jahren nicht
heterogener geworden.



Das Durchschnittsalter der Befragten
betrdgt 38 Jahre. Dabei iiberwiegt die
Altersgruppe der 35- bis 39-jahrigen.
Der Frauenanteil liegt bei 23%. Die Be-
niitzerInnen sind vorwiegend schweize-
rischer Nationalitit (80%). Der Anteil
der Befragten, deren Eltern ausliandi-
scher Herkunft sind, unterscheidet
sich nur geringfiigig: Rund 74% der
Eltern der befragten BeniitzerInnen sind
ebenfalls schweizerischer Herkunft. Die
Verteilung der Nationalititen ist jedoch
nach Geschlecht unterschiedlich: 9.5%
der Frauen sind Auslinderinnen, im
Vergleich dazu sind 19.1% der Min-
ner auslindischer Herkunft. Uber 88%
der Befragten verfiigen iiber einen fes-
ten Wohnsitz. Knapp 50% der Befrag-
ten sind in einem Methadonprogramm.
Von den 200 Befragten geben 29.2%
an, regelmaissig erwerbstitig zu sein,
rund 66.9% beziehen mindestens einen
Teil ihres Einkommens aus der Quelle
«0Offentliche Unterstiitzungsgelder und
Strasse» (private und offentliche Un-
terstiitzung, Prostitution, Betteln und
Mischeln). 9.4% geben an, auch illegale
Einkiinfte zu erzielen.

Der Vergleich der soziodemografischen
Variablen mit einer alteren Studie tber
die Zurcher Drogenszene von 1997
von Norman Braun? zeigt folgendes:
In Ubereinstimmung mit der Studie
von Braun befinden sich auch in unse-

rer Stichprobe rund ein Viertel Frauen
(23.2%; Braun et al. 24.7%). Vergli-
chen mit den Daten von Braun (31 Jah-
re) sind unsere KlientInnen deutlich il-
ter (38 Jahre). Die Differenz erklart sich
aber durch die «natiirliche» Alterung
der Population und die Tatsache, dass
der Anteil jingerer Drogenabhingiger
in den letzten Jahren nicht gestiegen ist.
Dies untermauert auch der Umstand,
dass die jungste Person in unserer
Stichprobe 20-jdhrig ist, wihrend in
der Stichprobe von Braun die jiingsten
Befragten 17 Jahre alt waren. Ausser-
dem finden sich in unserer Stichprobe
rund 21% Klientlnnen, die ilter als
45 Jahre alt sind. Bei Braun waren le-
diglich § Personen alter als 45 Jahre.
Insofern lisst sich feststellen, dass es
keine bedeutende Zunahme von jun-
gen Klienten in den Einrichtungen zu
verzeichnen gibt. Dies widerspricht je-
doch teilweise den allgemeinen Beob-
achtungen unserer Mitarbeitenden, die
durchaus junge Drogen Konsumieren-
de in den Einrichtungen wahrnehmen.
Vermutlich sind diese in unserer Studie
leicht untervertreten.

Die Wohnsituation der Drogenabhin-
gigen hat sich gegentiber 1997 leicht
gebessert, geben doch mittlerwei-
le 88.1% an, einen festen Wohnsitz
zu haben (1997: 80%). Ohne festen
Wohnsitz (obdachlos, Notschlafstel-

le) sind momentan noch 6.7% (1997:
13.8%). Der Riickgang der illegalen
Einkiinfte ist signifikant: 1997 erzielten
3 von 10 KlientInnen illegale Einkiinfte
und 4 von 10 gaben an, auf 6ffentliche
oder private Einkiinfte zurtickgreifen zu
konnen. Diese Angaben unterscheiden
sich deutlich von der heutigen Situati-
on, wie oben aufgezeigt wurde. Gleich
geblieben ist hingegen der Anteil der
KlientInnen, die einer legalen Erwerbs-
arbeit nachgehen.

Welche Angebote werden
genutzt, welche nicht?

Grundsitzlich belegt die Studie, dass
die Konsumraume der zentrale Grund
fiir die KlientInnen sind, die Kontakt-
und Anlaufstellen zu besuchen. Eben-
falls wichtig scheint fiir rund 84 % der
Befragten die zentrale Infrastruktur des
Aufenthaltsraumes zu sein. Ein weiteres
Angebot, das von den meisten Benut-
zerInnen genutzt wird, ist die glinstige
Verpflegung in den Kontakt- und An-
laufstellen. «Out» sind bei den Befrag-
ten die klassischen Angebote der Scha-
densminderung wie Wundversorgung,
Duschen, Kleidertausch, WC, wie sie zu
Zeiten der offenen Drogenszene in den
80er- und 90er Jahren wichtig waren.
Mindestens die Hilfte der befragten
KlientInnen beniitzt diese Infrastruktur




nie und die gelegentlichen BeniitzerIn-
nen Gbersteigen die regelmassigen um
das Dreifache. Dasselbe gilt fiir das Be-
treuungs- und Beratungsangebot (Hilfe
bei Wohnungssuche, Stellensuche, Aus-
stiegsunterstiitzung, Platz in einem Sub-
stitutionsprogramm, etc) in den K&A:
Mit Ausnahme der medizinischen Be-
treuung, welche von 60% der Befrag-
ten regelmissig genutzt wird, sind die
Beratungsangebote zwar mehrheitlich
bekannt, aber 68% derjenigen, die die
Angebote kennen, nutzen sie nicht. Und
die regelmissigen BentitzerInnen sind
eine verschwindend kleine Minderheit
(2-8%).

Was ware innovativ aus Sicht der
Klientinnen?

Innovativ aus Sicht der Befragten
(89%) wire der legale Erwerb von
Drogen. 76% der befragten KlientIn-
nen wiirden den Ausbau des internen
Arbeitsangebotes begriissen. 32% der
Befragten mochten sogar regelmissig in
den K&A arbeiten. Als Reaktion darauf
hat ein solcher Ausbau in den Kontakt-
und Anlaufstellen bereits stattgefunden,
in der Kiiche und im Thekendienst bei
der Essensabgabe sowie beim Aufriu-
men kurz vor Schliessung der jeweiligen
K&A. Auch wiinschen rund 54% der
Befragten mehr Mitsprache in den K&A,
sei dies hinsichtlich der Infrastruktur des
Betriebes oder in Form von monatlich
stattfindenden Treffen zwischen Klien-
tInnen und MitarbeiterInnen. Beziiglich
geschlechtsspezifischer Angebote wiirden
sowohl Manner (86 %) als auch Frau-
en (79%) eine drztliche Sprechstunde
nur fiir Frauen begriissen. Hingegen
entspricht eine Frauen-K&A keinem
Bediirfnis, 81% der Frauen und 89%
der Manner lehnen eine solche ab.

Insgesamt sind unsere Klientinnen und
Klienten also mit den Leistungen der
K& A zufrieden. Den Reformbedarf se-
hen sie teilweise gleich wie die Leitung.
Zum Beispiel im Ausbau der Beschifti-
gungsmoglichkeiten und der betriebli-
chen Mitsprache. Eher erstaunlich war
die Beurteilung der Durchsetzung des
Sicherheitskonzepts und der Hausord-
nung durch die Klientinnen und Kli-
enten der Kontakt- und Anlaufstellen:
Obschon wir in den letzten beiden
Jahren diesbeziiglich eine klarere und
konsequentere Haltung durchgesetzt
haben, als dies frither der Fall war,
wird diese schirfere Praxis doch von
51% der Befragten als verhaltnismassig
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beurteilt. Das von uns stark geforderte
Thema Case Management wurde von
den Klientinnen und Klienten nicht auf-
genommen. Unsere eigene Befragung in
den beiden Treffpunkten fiir Alkoholi-
ker und Randstiandige hat aber gezeigt,
dass Case Management als Methode
relativ gut bekannt ist (ca. 60%), dass
aber weniger bekannt ist, dass in un-
seren Betrieben Case Management an-
geboten wird (ca. 45%).

Programmatisches Credo

Gestlitzt auf unsere Erfahrungen im
Betrieb von Einrichtungen der Scha-
densminderung wie auch auf die Er-
kenntnisse aus der Klientenbefragung
in den Kontakt- und Anlaufstellen der
Stadt Ziirich pladieren wir fir folgende
methodischen Anderungen in der Scha-
densminderung:

Selbstverantwortung

Die allermeisten Klientinnen und Kli-
enten der Schadensminderung haben
mehr Fihigkeiten und Ressourcen als
ihnen gemeinhin zugetraut und zuge-
standen werden. Auch deshalb muss
der methodische Grundsatz der Par-
teilichkeit aufgegeben werden: Er ist
hiufig ein Synonym fiir Bevormun-
dung und Infantilisierung unserer Kli-
entel. Den Klientinnen und Klienten
mehr Selbstverantwortung zuzugeste-
hen bedeutet z.B.

e ihnen die Moglichkeit zur Mitspra-
che und Mitarbeit im Betrieb zu geben.
Der Treffpunkt fiir Alkoholiker t-alk
in Ziurich beispielsweise wird einmal
monatlich von den Klienten selbst, d.h.
ohne unser Personal gefiihrt. Auch in
anderen Betrieben ist es moglich, Auf-
gaben z. B. im Unterhalt oder in der Be-
schaffung an Klientinnen und Klienten
abzugeben.

¢ die Schadensminderung als Angebot
zu verstehen und nicht als Anspruch. Es
braucht eine Grundversorgung in exis-
tenziellen Lebensbereichen wie Gesund-
heit, Wohnen, Hygiene und Erndhrung.
Eine liickenlose Versorgung indessen,
wie dies hdufig von Schadensminde-
rung-Vertretern der alten Schule ge-
fordert wird, ist weder wiinsch- noch
finanzierbar.

Differenzierung des Angebots und der
Interventionen

Das Versorgungsangebot muss rascher
als bisher der Nachfrage angepasst
werden. Aktuell besteht weniger Be-

darf nach klassischer Uberlebenshilfe
wie saubere Kleider, heisse Duschen
und warme Suppen, weil unsere Kli-
entinnen und Klienten sozial recht gut
integriert sind. Dafiir wollen sie mehr
arbeiten. Entsprechend miissen wir
das Arbeits- und Beschiftigungsange-
bot ausbauen.

Vernetzung

Die Schadensminderung darf sich nicht
mehr als einsame Insel der Barmher-
zigkeit verstehen, sondern muss syste-
matisch mit allen anderen Akteuren im
System zusammenarbeiten. Dabei geht
es sowohl um die Erhohung der Effek-
tivitit unseres Schaffens mit den Kli-
entinnen und Klienten als auch um die
Optimierung des Ressourceneinsatzes.
Case Management ist dafiir ein geeigne-
tes Instrument; nicht mehr, aber auch
nicht weniger.

Repression

Jede Einrichtung der Schadensmin-
derung braucht nicht nur ein medizi-
nisches und ein sozialarbeiterisches,
sondern auch ein repressives Interven-
tionskonzept. Wir sind in einem Be-
reich titig, in dem uiberdurchschnittlich
viele Gewalt- und Straftaten vorkom-
men. Deshalb braucht es Regeln und
Instrumente, die fiir die Klientinnen
und Klienten klar und nachvollzieh-
bar sind und von den Mitarbeitenden
konsequent umgesetzt werden.

Beziiglich Innovationsfreude und Ver-
anderungsbereitschaft sollte die Scha-
densminderung wieder Mass am Pio-
niergeist ihrer Urspriinge nehmen. Den
ideologischen Ballast aus dieser Zeit al-
lerdings sollte sie endgiiltig tiber Bord
werfen. [ |
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Endnoten

1 Zobel F., Dubois-Arbeit F. 2004

2 Die im Sommer 2007 von der Universitdt Bern
durchgefiihrte Befragung der Klientinnen und
Klienten der Kontakt- und Anlaufstellen der Stadt
Zdrich ist noch unverdffentlicht. Sie wird voraus-
sichtlich im Friihjahr 2008 in der Edition Sozialpraxis
des Sozialdepartements publiziert.

3 Braun, N. et al. 2001



	Schadensminderung : zur Karriere eines ehemals revolutionären Konzepts

